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1. Warum gibt es diese Gestaltungsregeln? 

Ein lebendiges Zentrum ist Grundvoraussetzung für eine attraktive 
Stadt.  

Die Attraktivität einer Innenstadt wird dabei nicht allein durch ihr Ein-
zelhandelsangebot bestimmt. Ebenso wichtig ist eine gesunde Funk-
tionsmischung aus Handel, Dienstleistung, Gastronomie und Woh-
nen, die zur Belebung des Stadtraums beiträgt.  

Ein zweiter wesentlicher Aspekt ist das äußere Erscheinungsbild ei-
ner Innenstadt. Der erste Eindruck ist entscheidend:   

Lädt das Zentrum zum flanieren und verweilen ein? Fühle ich mich 
sicher und geborgen? Empfinde ich den Stadtraum als angenehm?  

Der Gesamteindruck des Stadtraums setzt sich dabei aus unter-
schiedlichen Dingen zusammen: 

Die öffentliche Stadtmöblierung auf Straßen und Plätzen, die Gebäu-
de mit ihren Fassaden und Schaufenstern und nicht zuletzt die Ausla-
gen der Geschäfte oder die Außengastronomie, die den öffentlichen 
Straßenraum nutzen. 

Diese Sondernutzungen Privater auf Straßen und Plätzen beeinflus-
sen das Erscheinungsbild und die Wirkung des öffentlichen Raums 
auf den Bürger. 

Vergleichen Sie die Innenstadt mit einer Wohnung: 

Ein kahles, leeres Zimmer wirkt abweisend und kalt.  

Ein überladener, mit Möbeln der unterschiedlichsten Stilrichtungen 
vollgestopfter Raum dagegen erweckt einen schmuddeligen, einge-
staubten, ungemütlichen und unruhigen Eindruck.  

Eine gewisse Ordnung und Einheitlichkeit bei der Gestaltung schafft 
Vertrautheit. Man kann sich leicht orientieren. Man fühlt sich sicher 
und geborgen. Man hat das Gefühl, sich Zeit lassen zu können, um 
ohne Hektik bummeln zu gehen. Eben genau so, wie man sich in ei-
nem schön eingerichteten, harmonischen Zimmer gerne und lange 
aufhält. 

Klare Regelungen für die Anordnung, Ausdehnung und Gestaltung 
von Sondernutzungen in der Innenstadt sind deswegen besonders 
wichtig, um ein ausgewogenes Verhältnis zwischen „kalt und unge-
mütlich“ und „vollgestopft, durcheinander und schmuddelig“ zu schaf-
fen.  

Von einer aufeinander abgestimmten Gestaltung der Innenstadt ha-
ben alle etwas:  

Durch geschlossenes, aber dennoch individuelles Auftreten kann ein 
starkes Gegenangebot zu Einkaufszentren auf der „grünen Wiese“ 
geschaffen werden. Nicht nur die einzelne Geschäftsadresse wird 
betrachtet, sondern die Innenstadt wird als Einheit erlebt. Hierdurch 
schafft man Identität und Kundenbindung. Die Ladengeschäfte und 
die Gastronomie werden insgesamt aufgewertet. Der Wirtschafts-
standort Innenstadt wird als Ganzes gestärkt. 

Dabei geht es nicht darum, dass alles gleich aussehen soll, wie man 
es bei mancher historischen Altstadt erlebt. Die individuelle Ge-
schäftsadresse soll durchaus erkennbar bleiben. Wir wollen Ihre 
Kreativität bei der Gestaltung ihrer Sondernutzungen nicht bremsen. 
Dennoch sind bestimmte Spielregeln notwendig, damit die Innenstadt 
ein prägnantes Gesicht bekommt, das Neugier weckt auf das, was 
dahinter steckt. Nämlich Ihre Geschäfte und Lokale.  
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2. Was wird in den Gestaltungsrichtlinien festgelegt   
 (Anwendungsbereich)? 

Inhalt der Gestaltungsrichtlinien sind Gestaltungshinweise und -regeln 
zu Sondernutzungen von: 

− Außenwarenpräsentation, 

− Außengastronomie / Außenmöblierung 

− Schirme und Markisen 

− Pflanzbehälter und Pflanzen 

− Sichtschutz / Windschutz 

− Transportable Werbung  

− Barrierefreie Zugänge / Rampen  

− Fahrradständer 

− Abfallbehälter 

− Bodenstrahler und sonstige Illumination 

3. Gestalterisches Leitbild, städtische Identität 

Die Bruchsaler Innenstadt wurde fast vollständig aufgebaut innerhalb 
von wenigen Jahren im Nachkriegsdeutschland zwischen 1945 und 
1960. Der Wiederaufbau geschah weitgehend auf der Parzellenglie-
derung der vorherigen Barockstadt. Die Bruchsaler Innenstadt ist da-
her vollständig geprägt durch die Architektur des Wiederaufbaus und 
bildet ein weitgehend einheitlich gestaltetes Ensemble. Manche emp-
finden die Innenstadt wegen dieser zurückhaltenden und wenig spek-
takulären Architektur als langweilig oder kühl und unschön.  

Aber auch wenn die Gebäude mit ihren Fassaden, Schaufenstern und 
Vordächern in die Jahre gekommen sind, so geben sie der Innenstadt 
doch ein vertrautes und zusammenhängendes Bild. Die Bebauung ist 
wenig durchsetzt von neueren Baustilen und weitgehend homogen. 
Wir sehen hierin keinen Makel, sondern eine Chance. Der vorhande-
ne gestalterische Zusammenhang, der in den 50er- und 60er Jahren 
geschaffen wurde, ist erhaltenswert und entwicklungsfähig.  

Das Leitbild für die Gestaltung in der Innenstadt orientiert sich daher 
an der Architektur des Wiederaufbaus der 50er und 60er Jahre. Durch 
die Ergänzung und Fortschreibung der Innenstadt-Architektur mit ge-
stalterischen Elementen aus dieser Zeit kann die Innenstadt Bruch-
sals ihre unverwechselbare Identität nicht nur wahren sondern zu-
nehmend hervorkehren und steigern.   

Prägend für die 50er und 60er Jahre sind schwungvolle, organische 
Formen wie z.B. beim Nierentisch. Gleichzeitig war die Formsprache 
schlicht und schnörkellos. Das Design der 50er und 60er kann man 
daher durchaus als zeitlos bezeichnen.  

Für diese Zeit typisch sind dezente Pastelltöne und gedeckte Farben. 
Auch Naturtöne, cremeweiß, braun und schwarz sind typisch für den 
Stil der 50er und 60er: 
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4. Für welchen Bereich gelten die Gestaltungsrichtlinien? 
(Geltungsbereich) 

Die Gestaltungsrichtlinien sind innerhalb der Zone A der Sondernut-
zungssatzung gültig. 

5. Ab wann gelten die Gestaltungsrichtlinien? 

Die Gestaltungsrichtlinien werden von der Verwaltung als Ermes-
sensgrundlage für die Vergabe von Sondernutzungen gemäß der 
Satzung der Stadt Bruchsal über Erlaubnisse und Gebühren für 
Sondernutzungen an öffentlichen Straßen in Bruchsal (Sondernut-
zungssatzung), in Kraft getreten am 01.04.2013, herangezogen. Sie 
sind der Sondernutzungssatzung als Anlage 4 beigefügt. 

Ab Inkrafttreten der Sondernutzungssatzung werden Genehmi-
gungen und Gebühren auf Grundlage der Sondernutzungssatzung 
und deren Anlagen erhoben.  

Bereits bestehende Genehmigungen werden widerrufen und müssen 
erneut beantragt werden. 

Es gelten folgende Übergangsbestimmungen: 

Bei Außenbewirtungen von Gaststätten oder Warenauslagen und 
Werbeeinrichtungen vor Geschäften und Verkaufswagen werden 
die neuen Regelungen und Gebühren zum 01.07.2013 eingeführt.
  
Ab diesem Termin sind Genehmigungen auch für bisher genehmi-
gungsfreie Nutzungen erforderlich. 

Bei der Durchsetzung der „Gestaltungsrichtlinien für Sondernut-
zungen in der Innenstadt“ können in Abhängigkeit vom Erschei-
nungsbild und dem finanziellen Aufwand angemessene Über-
gangsfristen zugestanden werden.

B

B

B

A
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6. Wie läuft die Antragstellung,   
welche Unterlagen sind einzureichen? 

Für den Antrag auf Sondernutzung benötigen Sie ein Antragsformu-
lar, das Sie bei der Straßenverkehrsbehörde der Stadt oder im Inter-
net (Suchbegriff "Antrag Außenverkauf") bekommen.  

Je konkreter Sie das Vorhaben beschreiben und mit Bildern hinterle-
gen, umso besser und schneller können wir Ihren Antrag bearbeiten. 

Der Antrag wird bei der Straßenverkehrsbehörde eingereicht. Nach 
der Prüfung des Antrags kann sie die Sondernutzung (ggf. auch mit 
Auflagen) genehmigen. 

Bauliche Maßnahmen:
Bauliche Maßnahmen, welche für barrierefreie Zugänge oder für Möb-
lierungen im öffentlichen Verkehrsraum vorgenommen werden (z.B. 
Rampen, Schirmständerhülsen, Bodenstrahler, Pflasterarbeiten, Fun-
damente, Befestigungsvorrichtungen, etc.) müssen vom Bau- und 
Vermessungsamt, Abteilung TGL genehmigt werden und werden von 
der Stadt auf Kosten des Antragstellers durchgeführt. Hierzu wird ein 
separater Gestattungsvertrag zwischen der Stadt und dem Antragstel-
ler abgeschlossen. 

7.  Gestaltungsrichtlinien

Diese Gestaltungsrichtlinien beinhalten verbindliche Regelungen aber 
auch Beispiele, Hinweise und Tipps, wie Sie Ihre Sondernutzungen 
vor dem Hintergrund des gestalterischen Leitbilds „50er-/60er Jahre“ 
gestalten können. Selbstverständlich muss dabei nicht alles im Stil 
der 50er und 60er Jahre erscheinen. Auch moderne Gestaltungsele-
mente fügen sich in das Leitbild ein und sind erlaubt und erwünscht.  

Die nachfolgend dargestellten Beispiele dienen als Anregung. Sie 
können durch eigene, individuelle und kreative Ideen und Vorschläge 
weiterentwickelt werden. 

Daneben gibt es aber auch verbindliche Regeln, die einzuhalten sind. 
Diese sind in gelben Kästen hervorgehoben. 

7.1 Pflege und Erhaltung 

Für die Attraktivität der Innenstadt und der Lokale und Geschäfte ist 
Sauberkeit ein wichtiger Faktor. Müllablagerungen oder Bodenverun-
reinigungen vor dem Geschäft oder dem Lokal sind keine gute Wer-
bung.  

Verbindliche Regelungen: 

Sämtliche Einrichtungen, die im öffentlichen Verkehrsraum einge-
bracht werden, sind sauber und instand zu halten.  

Die Sondernutzungsflächen sind regelmäßig zu reinigen.  

Private Abfallbehälter vor den Geschäften oder Lokalen sind regelmä-
ßig zu leeren.  

Deutlich sichtbare Verunreinigungen sind umgehend zu entfernen. 
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7.2 Anordnung der Außenwarenpräsentations- und  
Außengastronomieflächen 

Fußgänger und Kunden wollen sich nicht mühsam im Zickzackkurs 
durch die Innenstadt bewegen. Die Anordnung der Sondernutzungen 
sollte daher in den jeweiligen Straßenabschnitten und Plätzen einem 
geordneten Muster folgen. Sichtachsen und Durchgänge sollten frei-
gehalten werden.  

Generell ist zu unterscheiden zwischen Flächen für die Warenpräsen-
tation und Flächen für Außenbestuhlung von Lokalen und Cafés.  

Für die Warenpräsentation sind Regelungen zur Anordnung notwen-
dig, um die Übersichtlichkeit und Durchgängigkeit in der Innenstadt zu 
gewährleisten.  

Die Außengastronomie trägt wesentlich zur Belebung der Innenstadt 
bei und benötigt mehr Raum. Mit ihrer Außenmöblierung prägt sie das 
Stadtbild. 

Die genaue Anordnung der Sondernutzungsflächen wird im Geneh-
migungsverfahren zur Sondernutzung auf die örtliche Situation abge-
stimmt und festgelegt. 

Verbindliche Regelungen: 

Eingangsbereiche, Zufahrten und Rettungswege sind freizuhalten.  
Es ist eine Durchgangsbreite von mind. 1,5 m dauerhaft freizuhalten. 
In Bereichen mit hohem Fußgängeraufkommen kann die Straßenver-
kehrsbehörde auch einen breiteren Durchgang festlegen. 

Der seitliche Abstand zu den Eingängen und zu Nachbarn muss mind. 
0,5 m betragen.  

Die Tiefe der Aufstellflächen darf max. 1,5 m pro Reihe betragen. Es 
sind max. 2 Aufstellreihen zulässig (s. nachfolgende Beispiele 1-3) 

Nachfolgend werden beispielhaft mögliche Anordnungen in verschie-
denen Straßenabschnitten dargestellt. Sie können als Orientierung 
bei der Festlegung der Sondernutzungsflächen dienen. 
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Beispiel 1:  

Einreihige Aufstellflächen entlang der Fas-
sade entlang von Fahrstraßen 
  

Beispiel 2:

Einreihige Aufstellflächen mit Abstand zur 
Fassade, geeignet in der Fußgängerzone 

Beispiel 3:

Zweireihige Aufstellflächen mit Durchgang 
zwischen den Aufstellflächen, geeignet in 
der breiteren Fußgängerzone oder an  
Plätzen 

Max. 1,5 m 
Aufstelltiefe 

Min. 1,5 m 
Durchgang 

Min. 1,5 m 
Durchgang 

Max. 1,5 m 
Aufstelltiefe 

Max. 1,5 m 
Aufstelltiefe 

Min. 1,5 m 
Durchgang 
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7.3 Außenwarenpräsentation 

Die Außenwarenpräsentation ist das Aus-
hängeschild Ihres Geschäfts.  

Eine ansprechende Präsentation der Waren 
erhöht den Reiz des Einkaufsbummels, lädt 
zum Stöbern ein und weckt Neugier.  

Überladene, unordentliche, ramponierte 
oder schmutzige Präsentationstische, 
Ständer, Behälter und Körbe erwecken 
einen ramschigen, gammeligen Eindruck. 
Auch Warenlageratmosphäre mit Paletten 
oder Transportkisten können abschrecken.  

TIPP: 
Immer gleiche Auslagen wirken langweilig. 
Stellen Sie öfters mal was Neues vor den 
Laden. Das weckt Neugier und bietet Ab-
wechslung.  

Auch die Anordnung der Außenwaren vor 
dem Geschäft hat Einfluss auf die Ein-
kaufsatmosphäre. Vollgestellte, unüber-
sichtliche Flächen und zugestellte Durch-
gangswege wirken bedrängend und wenig 
einladend. 

All das wirkt sich auch auf die benachbar-
ten Geschäfte aus.  

TIPP: 
Stimmen Sie sich mit Ihren Nachbarn ab: 
Wenn Sie sich gegenseitig mehr Raum lassen 
und Blickbeziehungen offen lassen, werden 
auch Sie besser wahrgenommen.  

Gute Beispiele: Verbindliche Regelungen: 

Die Außenwarenpräsentation muss so auf-
gestellt werden, dass sie den Blick entlang 
der Straßenfront nicht vollständig versper-
ren, bzw. eine Blickdurchlässigkeit gewahrt 
wird. Die einzelnen Präsentationsansichts-
flächen dürfen 2 m² nicht überschreiten.  

Warenauslagen sind in einheitlichen, auf-
einander abgestimmten Körben, Ständern 
oder auf Tischen zu präsentieren.   

Ausgeschlossen sind Transportkisten, Kar-
tons, Waschkörbe, Paletten. Beschädigte 
und unansehnliche Möbel (verrostet, verbo-
gen, verfärbt, zerrissen, abgebrochen o.ä.) 
sind nicht zulässig und müssen ersetzt wer-
den.  

Lebensmittel können auch in produktspezifi-
schen Behältnissen ausgestellt werden (z.B. 
Obstkiste), sofern diese nicht beschädigt 
oder unansehnlich (s.o.) sind. 

Bodenbeläge: Unterlagen wie z.B. Teppi-
che, Kunstrasenflächen, Folien o.ä., sind 
nicht erlaubt (Stolpergefahr).  

Aufstellzeitraum:  
Nach Geschäftsschluss ist die Außenwa-
renpräsentation aus dem Straßenraum zu 
entfernen. 
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7.4 Außengastronomie -  
Außenmöblierung 

So vielfältig wie das kulinarische Angebot 
ist die Außenbestuhlung von Restaurants, 
Bistros und Cafés. Eher bodenständig oder 
modern und leicht? Mit mediterranem Flair 
oder bayrisch deftig? 

So sehr wir uns ein vielfältiges und ab-
wechslungsreiches Angebot wünschen, soll 
doch der Gesamteindruck im öffentlichen 
Raum harmonisch und stimmig wirken. Wie 
auch bei der Präsentation der Außenwaren 
muss die Außenbestuhlung gewissen An-
forderungen genügen.  

Die Außenbestuhlung soll zum übrigen Er-
scheinungsbild der Gebäudefassaden in 
der näheren Umgebung passen. In der 
Fußgängerzone ist diese geprägt durch 
Bauten der 50er- und 60er Jahre. Passend 
sind daher Sitzmöbel und Tische im Stil der 
50er Jahre. Moderne Sitzmöbel aus Holz, 
Metall oder in Rattanoptik sind ebenfalls 
erwünscht. Auf einzelnen Plätzen können 
wiederum andere Elemente prägend sein 
(z.B. Kübelmarkt - Kübel, Holzoptik). 

Unterlagen wie Teppiche, Kunstrasenflä-
chen o.ä. sind schnell schmutzig und daher 
nicht erwünscht; Holzpodeste wirken hin-
gegen gemütlich und einladend.  

So verständlich der Wunsch der Gastwirte 
ist, ihre Kunden vor Wind und Wetter zu 
schützen, so muss doch eine Durchlässig-
keit und Durchgängigkeit gewahrt bleiben. 
Ein „Zustellen“ von Wegen oder das „Ein-
mauern“ mit Sichtschutz oder Windfängen 
o.ä. ist nicht erwünscht.  

Gute Beispiele: 

Verbindliche Regelungen: 

Die Außenmöblierung besteht aus Sitzgele-
genheiten (Hocker, Stühle, Sessel, Sofas, 
Bänke) und Tischen. Es ist eine Außenmöb-
lierung aus gleichartigen Sitzgelegenheiten 
und passenden, gleichartigen Tischen zu 
verwenden.  

Dauerhaft ausgeschlossen sind:   

-  Optisch schwere, wuchtige, massive 
Tisch- und Bankkombinationen,  

-  Optisch erkennbare Plastik-Oberflächen 
minderer Qualität und blendende Ober-
flächen (reinweiss, poliert/metallisch) für 
Sitze und Tische 

-  Bierzeltgarnituren  

Ausnahmen sind bei Sonderaktionen oder 
bei besonderen Örtlichkeiten möglich. 

Bodenbeläge: 

Unterlagen wie Teppiche, Kunstrasenflä-
chen o.ä. sind nicht gestattet.  
Erlaubt sind Holzpodeste. 

Die Größe der Außenbestuhlungsflächen ist 
mit dem Ordnungsamt abzustimmen. 

TIPP: 
Damit auch weniger bewegliche und mobile 
Personen Ihre Gaststätte besuchen können, 
empfehlen Behindertenverbände Korridore 
von 3,40 m Breite durch die Außenbestuhlung 
zu führen.  
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7.5 Schirme und Markisen 
Als Sonnen- oder Regenschutz können 
Schirme auf den Sondernutzungsflächen 
aufgestellt werden. Sie dürfen in regelmäßi-
ger Reihung und Höhe oder versetzt ange-
ordnet werden.  

TIPP: 
Bringen Sie Bewegung ins Spiel: 
Warum nicht einmal die Sonnenschirme ver-
setzt anordnen?  

Anordnung regelmäßig: 

Anordnung versetzt: 

Zerrissene, schmutzige, grelle oder großflä-
chig als Werbung genutzte Schirme und 
Markisen vermitteln einen ungepflegten Ge-
samteindruck und müssen ersetzt werden. 
TIPP: 
Schirme aus Kunstfaserstoffen sind wetter-
fest, UV-stabil, bleichen weniger aus und sind 
leichter zu reinigen. 

Gute Beispiele: 

Verbindliche Regelungen: 

Zulässig sind Schirme und frei schwebende 
Markisen. Pergolamarkisen können nur 
ausnahmsweise an geeigneten Platzsituati-
onen zugelassen werden. 

Schirme und Markisen sind auf die übrige 
Gestaltung der Sondernutzungen abzu-
stimmen.  
Verschmutzte oder zerrissene Schirme und 
Markisen sind nicht zulässig und müssen 
ersetzt werden. 

Zulässig sind einfarbige Schirme.  
Aufdrucke sind nicht gestattet. 
Markisen können auch gestreift sein.  
Auf der Bordüre von Schirmen und Markisen 
können Aufdrucke mit der Ladenbezeich-
nung, aber keine Fremdwerbung aufge-
bracht werden.  

Ständer:  
Mobile Schirme sind nur tagweise für Son-
deraktionen erlaubt. Die Schirme sind an-
sonsten mit Bodenhülsen an einem festen 
Standort aufzustellen. 
Bodenhülsen werden nach Absprache von 
der Stadt auf Kosten des Antragstellers ge-
setzt. Hierzu wird ein separater Gestat-
tungsvertrag zwischen der Stadt und dem 
Antragsteller abgeschlossen.
  
Nach Geschäftsschluss sind Schirme zu-
sammenzuklappen und Markisen einzuzie-
hen.  
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 7.6 Pflanzbehälter / Pflanzen 

Bepflanzung und mobiles Grün auf Straßen 
und Plätzen ist erwünscht, aber nur mit der 
nötigen Durchlässigkeit und den nötigen 
Abständen zueinander.

TIPP: 

Verwenden Sie bei Wechselbepflanzungen 
vorzugsweise Blühpflanzen. Damit können 
Sie schöne farbige Akzente setzen. 

TIPP: 

Pflanzbehälter mit einem Wasserabfluss im 
Boden vermeiden Staunässe. 

TIPP: 

Größere Pflanzbehälter schützen besser vor 
Frost. 

Gute Beispiele: Verbindliche Regelungen: 

Die Bepflanzung muss so aufgestellt wer-
den, dass eine Blickdurchlässigkeit gewahrt 
wird. 

Pflanzbehälter können einzeln oder in Grup-
pen aufgestellt werden.  

Kaputte Pflanzbehälter sind nicht zulässig 
und müssen ersetzt werden. 

Pflanzbehälter sind so aufzustellen, dass 
Fußgänger nicht behindert werden. Durch-
gänge und Zugänge sind frei zu halten.

Je Ladeneinheit / Gastronomiebetrieb sind 
in Form oder Farbe einheitliche Pflanzgefä-
ße zu verwenden. 

Pflanzbehälter, die gleichzeitig mit Zaun- 
oder Spalierelementen als Sichtschutz ver-
sehen sind, müssen transpa-
rent/blickdurchlässig gestaltet sein. 

Pflanzen
Die Bepflanzung ist vom privaten Aufsteller 
zu pflegen und bei Formgehölzen in Form 
zu halten 

Künstliche Pflanzen aus Kunststoff oder 
Stoff sind nicht zulässig. 

Reinigung
Der Boden im Bereich der Pflanzbehälter ist 
regelmäßig zu reinigen. Blätter oder ausge-
waschene Erde sind zu entfernen. 
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7.7 Sichtschutz / Windschutz 

Die Außenbestuhlung wird an schönen Ta-
gen zum erweiterten Gastraum. Damit man 
auch bei weniger guter Witterung noch 
möglichst lange draußen sitzen kann, sind 
Windschutzelemente gefragt. 

Sichtschutzelemente können Rückzugs-
räume in einer gemütlichen Atmosphäre 
schaffen. Andere möchten lieber sehen was 
in der Stadt los ist und den Blick frei haben. 

Wind- und Sichtschutz ist somit für die Au-
ßengastronomie auch eine Frage des Am-
bientes. Wind- und Sichtschutzelemente 
sollen deswegen nicht verboten werden. 

Dennoch soll der öffentliche Stadtraum 
auch weiterhin für alle erlebbar bleiben. Ein 
völliges „einmauern“ würde dem entgegen-
stehen.  

Gegen maßvolle Wind- und Sichtschutz-
elemente ist dagegen nichts einzuwenden.  

Deswegen werden für den Regelfall einzel-
ne Windschutzelemente auf eine Größe 
von 1,5 m Höhe und 3 m Breite beschränkt. 
Zwischen den einzelnen Windschutz-
elementen sollen Abstände eingehalten 
werden, um die Durchlässigkeit zu wahren. 
In der kühleren Jahreszeit (ca. Sept. bis 
Mai) besteht dagegen ein größeres Schutz-
bedürfnis. Hier können ausnahmsweise für 
temporäre Nutzungen auch größere, ge-
schlossene Windschutzelemente zugelas-
sen werden. 

Gute Beispiele: Verbindliche Regelungen: 

Windschutzelemente müssen transparent 
ausgebildet werden. Das Zuhängen mit 
blickdichten Planen o.ä. ist nicht erlaubt. 
Einzelne Windschutzelemente dürfen max. 
1,50 m hoch und 3,0 m lang sein. Zwischen 
den einzelnen Windschutzelementen sind 
Abstände von mind. 1m einzuhalten. 

Ausnahmsweise können während der Ne-
bensaison (Sept.-Mai) für eine temporäre 
Nutzung auch höhere, längere Windschutz-
elemente zugelassen werden, die sich zu 
einem effektiven Wetterschutz addieren.  

Kaputte Windschutzelemente sind nicht 
zulässig und müssen ersetzt werden. 

Je Ladeneinheit / Gastronomiebetrieb sind 
einheitliche Windschutzelemente (Form, 
Farbe) zu verwenden. 

Die Windschutzelemente sind standsicher 
zu konstruieren. Für Verankerungen o.ä. 
muss ein separater Gestattungsvertrag 
zwischen der Stadt und dem Antragsteller 
abgeschlossen werden.

Sichtschutzelemente müssen transpa-
rent/blickdurchlässig gestaltet sein. Abtren-
nungen mit Zaunelementen sind nicht zu-
lässig.  

TIPP: 

Ein Sichtschutz kann durch Bepflanzung in 
Pflanzgefäßen erreicht werden.   
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7.8 Transportable Werbung / 
Kundenstopper   

Geht es Ihnen auch manchmal so? Sie 
sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht? 
Suchen Sie auch manchmal ein Geschäft 
oder einen bestimmten Artikel und gehen 
irgendwann entnervt heim, um im Internet 
zu bestellen? 

Diese Wirkung entsteht, wenn jedes Ge-
schäft noch mehr und noch größere Wer-
beständer aufstellt. Der Schaufensterbum-
mel wird zum Hindernislauf. Der Straßen-
raum wirkt ungeordnet. Man hat keinen 
Überblick, denn Kundenstopper und Wer-
befahnen stehen mitten im Weg. 

Wir möchten Werbung nicht generell ver-
bieten, jedoch auf ein verträgliches Maß 
reduzieren:  

Pro Ladeneingang kann ein Kundenstopper 
auf Angebot und Eingang hinweisen. 

TIPP: 

Weniger ist manchmal mehr. Werben Sie mit 
dem Gesamteindruck, den Ihr Geschäft beim 
Kunden hinterlässt. Beschränken Sie sich bei 
transportabler Werbung auf das Nötigste. 
Nehmen Sie Rücksicht auf ihre Nachbar-
schaft. Achten Sie auch auf den Standort der 
Werbetafeln: Verstellen Sie niemandem den 
Weg und den Blick auf die anderen. 

Gute Beispiele: Verbindliche Regelungen: 

Anzahl:  
Es ist max. eine Werbeanlage pro Eingang 
zulässig.  

Die Werbeanlagen sind so aufzustellen, 
dass keine Durchgänge verstellt werden. 

Größe:  
Die Werbeanlagen dürfen eine Breite von 
80 cm (A 1 Hochformat) und eine Höhe von 
1,5 m nicht überschreiten.  

Aufstellzeitraum:  
Nach Geschäftsschluss sind die mobilen 
Werbeanlagen aus dem Straßenraum zu 
entfernen. 
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7.10 Barrierefreie Zugänge / Rampen  

Das Thema Barrierefreiheit wird zumeist 
auf die Zielgruppe der behinderten Men-
schen bezogen. Ein barrierefreier Zugang 
ist aber auch für ältere Menschen oder 
Elternteile mit Kinderwagen von Vorteil.  

Viele Eingänge von Geschäften oder Lo-
kalen in der Innenstadt sind jedoch nur 
über Stufen zu erreichen.  

Rampen können hier z.T. Abhilfe schaffen 
und einen barrierefreien Zugang herstel-
len.  

Die Rampen müssen jedoch Sicherheits-
aspekte berücksichtigen, damit sie nicht 
zu gefährlichen Stolperfallen werden. 

Hinweis: 

Es ist sicherzustellen, dass die Teilhabe von 
Menschen mit Behinderungen in allen Berei-
chen des täglichen Lebens gewährleistet ist. 
Eine wesentliche Grundvorrausetzung hierfür 
ist die Barrierefreiheit aller öffentlich zugängli-
chen Gebäude und des öffentlichen Raumes. 

Barrierefrei sind nach dem Bundesgleichstel-
lungsgesetz bauliche und sonstige Anlagen, 
Verkehrsmittel usw., wenn sie für Menschen 
mit Behinderung in der allgemein üblichen 
Weise, ohne besondere Erschwernisse und 
grundsätzlich ohne fremde Hilfe zugänglich 
und nutzbar sind.  

Bei Neubauten wird dies durch die Einhaltung 
der DIN Vorgaben gewährleistet.  
Bei Gebäuden im Bestand ist dies nicht im-
mer möglich.  

Dennoch gibt es gewisse Mindestkriterien, die 
auch beim Umbau von Gebäuden Anwen-
dung finden müssen.  

Danach müssen Gebäude und Einrichtungen 
immer folgende fünf Grundkriterien erfüllen: 

• stufenloser Zugang 
• ausreichend breite Türen 
• ausreichend große Bewegungsflächen 
• Markierung von gefährlichen Glastüren 

und Stufen 
• Orientierungsmöglichkeiten für seh- und 

hörbehinderte Menschen. 

Verbindliche Regelungen: 

Barrierefreie Zugänge mit Rampen müssen 
den Sicherheitsanforderungen genügen. 

Grundsätzlich müssen die Rampen, sofern 
sie sich auf öffentlicher Fläche befinden, 
durch das Bau- und Vermessungsamt, Abt. 
TGL, vor der Erstellung genehmigt werden. 
Hierzu wird ein separater Gestattungsver-
trag abgeschlossen. Die notwendigen Maß-
nahmen werden von der Stadt auf Kosten 
des Antragstellers durchgeführt. 
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7.11 Fahrradständer  

Fahrradständer sind erwünscht. Viele Men-
schen erledigen ihre Einkäufe mit dem Fahr-
rad. Vor vielen Geschäften und Lokalen 
stehen daher Fahrradständer in den unter-
schiedlichsten Formen. Für eine fahrrad-
freundliche Stadt ist es wünschenswert, 
dass ausreichende Abstellanlagen für Fahr-
räder von privater Seite oder öffentlicher 
Seite zur Verfügung stehen. Aber auch hier 
muss Rücksicht auf andere Nutzungen im 
öffentlichen Raum und die Gestaltung ge-
nommen werden.  

TIPP: 

Fahrradanlehnbügel ermöglichen ein sicheres 
Abschließen des Rades am Rahmen.  
Abstellanlagen, die nur das Vorderrad fixie-
ren, sind dagegen unbequem und weniger 
sicher und gelten als „Felgenkiller“. 

Verbindliche Regelungen: 

Durchgänge und Wege sind freizuhalten. 

Die Standorte der Fahrradabstellanlagen 
sind mit dem Ordnungsamt abzustimmen. 

Fahrradständer mit integrierter Werbung 
sind nur zulässig, sofern die Werbung un-
tergeordnet und dezent ist (Werbefläche 
kleiner als vertikale Fahrradständerfläche). 

7.12 Abfallbehälter 

Sicherlich kann es notwendig und sinnvoll 
sein, dass vor Lokalen oder Geschäften 
Abfallbehälter aufgestellt werden. Sie kön-
nen dazu beitragen, dass die Fußgänger-
zone nicht unnötig vermüllt wird.  

Damit ein ansprechender Gesamteindruck 
gewahrt bleibt, sind Abfallbehälter in die 
Gestaltung der Außenpräsentation einzu-
beziehen. 

Verbindliche Regelungen: 

Abfallbehälter dürfen nicht aus alten Verpa-
ckungen bestehen (z.B. Frittierölbehälter 
o.ä.) 

Außerhalb der Leerungszeiten ist das Ab-
stellen von Mülltonnen der Entsorgungsbe-
triebe auf den Sonderflächen nicht gestattet.  

Eigene Abfallbehälter müssen vom Betrei-
ber selbst regelmäßig gereinigt und geleert 
werden.  

7.13 Bodenstrahler  
und sonstige Illumination 

Durch Bodenstrahler oder andere Illumi-
nationen kann man in den Abend- oder 
Nachstunden sein Schaufenster beson-
ders gut in Szene setzen.  

Werden sie auf öffentlichen Flächen an-
gebracht, sind jedoch folgende Regelun-
gen einzuhalten: 

Verbindliche Regelungen: 

Bodenstrahler oder sonstige Illuminatio-
nen, die sie sich auf öffentlicher Fläche 
befinden, müssen durch das Bau- und Ver-
messungsamt, Abt. TGL, vor der Erstellung 
genehmigt werden. Hierzu wird ein separa-
ter Gestattungsvertrag abgeschlossen. Die 
notwendigen Maßnahmen werden von der 
Stadt auf Kosten des Antragstellers durch-
geführt. 


